
 

Stadt Weißenfels      11.02.2022 
Fachbereich III 
 

Beantwortung der Anfrage    öffentlich 
AF 196/2021/1 
  
der Stadträtin / des Stadtrates         Einwohner Herr G. Pinkny 
 
am 06.09.2021        im Ortschaftsrat Uichteritz 
 
  Bestätigung Rechts- und Vergabeamt 
 

 
 
 
Herr G. Pinkny hat folgende Fragen: 
 

1. Wann wurden an der Fährbrücke auf Leißlinger Seite die Poller versetzt? Dadurch ist 
die Slipanlage frei zugänglich und die PKWs können direkt bis an die Saale heran 
fahren. 
 

2. Wie hoch waren die Kosten für die rund 90 Poller um die Grünfläche an der Fährbrü-
cke auf der Leißlinger Seite? Durch das Versetzen der Poller aus „Anfrage 1“ (Slipan-
lage) sind diese Poller sinnlos. 

 
 
  
Sehr geehrte Damen und Herren des Ortschaftsrates, 
Sehr geehrter Herr Pinkny, 
 
zu Ihrer o. g. 1. Frage teilen wir Ihnen Nachfolgendes mit. 
 
Zur Änderung verkehrsrechtlicher Regelungen für Leißling –  Zur Fähre wurde ein Anhö-
rungsverfahren nach den Vorgaben der StVO am 21.05.2021 unter Beteiligung des Ort-
schaftsrates Leißling eingeleitet. 
 
Mit Anordnung vom 25.06.2021 wurde die Zufahrt zum Bootsanleger verkehrsrechtlich durch 
Änderung der Beschilderung sowie der Polleranlage angeordnet. 
 
Ein externer Auftrag zur Umsetzung der Anordnung wurde am 28.06.2021 ausgelöst. Eine 
Abnahme der Leistungen vor Ort erfolgte Ende des Jahres 2021.  
 
Für Rückfragen Steht Ihnen der Mitarbeiter der Örtlichen Straßenverkehrsbehörde unter der 
Telefonnummer 03443 – 370 540 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bischoff 
Fachbereichsleiter III 
 
Anlage 
Beschilderungsplan 


